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Sicherheit im Feuerwehrdienst

Neues Infoblatt der Deutschen Gesetzlichen 

Unfallversicherung (DGUV) zu Haltegurt und anderen 

Haltesystemen in der Feuerwehr 

Der Feuerwehr-Haltegurt wird 
seit Jahrzehnten bei der Feuer-

wehr eingesetzt. Tätigkeiten wie 
das Halten und Sichern bzw. die 
Selbstrettung als Notmaßnahme 
sind in der Feuerwehr-Dienstvor-
schrift 1 (FwDV 1) beschrieben.

Es kommen vermehrt Produkte 
auf den Markt, die den Feuerwehr-
Haltegurt ersetzen sollen, insbeson-

dere in Einsatzjacken integrierte 
Brustgurte/-schlaufen. 

Das Sachgebiet „Feuerwehren und 
Hilfeleistungsorganisationen“ der 
DGUV hat sich mit diesen Systemen 
ausführlich befasst und gibt hierzu 
folgende Hinweise:

Der Feuerwehr-Haltegurt ist 
nach DIN 14927 genormt. Die 
Anwendung ist in den Feuerwehr-
Dienstvorschriften geregelt. Die 
regelmäßige Prüfung ist im DGUV 
Grundsatz 305-002 „Prüfgrundsätze 
für Ausrüstung und Geräte der Feu-

erwehr“ (bisher BGG/ GUV-G 9102) 
beschrieben. Feuerwehr-Haltegurte 
sind nach wie vor für den Feuer-
wehreinsatz geeignet.

Mit dem Einsatz integrierter Gurte 
weicht man von den o. g. anerkann-
ten Regeln ab, somit ist der Anwen-
der in der Pflicht, nachzuweisen, 
dass er die gleiche Sicherheit auf 
andere Weise gewährleistet. Eine 
Basis für diesen Nachweis ist eine 
Gefährdungsbeurteilung, die der 
Anwender selbst erstellen muss. 
Darüber hinaus ist der Hersteller 
verpfl ichtet, die für das Inverkehr-
bringen der Haltegurte zutreffenden 
Richtlinien zu beachten.

Bei der Gefährdungsbeurteilung 
sollten folgende Hinweise beachtet 
werden:

Um den Feuerwehr-Haltegurt ad-
äquat zu ersetzen, muss das Sys-
tem die Funktionen nach FwDV 1 
ermöglichen. Im Einsatz ist eine 
schnelle und einfache Handhabung 
sicherzustellen. D. h. die Ausrüs-
tungen müssen einsatzfertig getra-
gen werden, damit sie auch unter 
Stress schnell und sicher eingesetzt 
werden können (vergleichbar dem 
Feuerwehr-Haltegurt). Die Anwen-
der müssen anhand einer fundierten 
Ausbildungsgrundlage ausgebildet 
und regelmäßig unterwiesen wer-
den. Die Gurte zum Positionieren 
(Halten) und Rückhal-
ten müssen DIN EN 
358 „Haltegurte und 
Verbindungsmittel für 
Haltegurte“ entspre-
chen. Die Einsatzja-
cke muss zusammen 
mit dem integrierten 
Gurt nach DIN EN 
469 geprüft sein. Die 
einsatzfertige Ausrüs-
tung muss vor thermi-
scher Beanspruchung 
geschützt sein. Der Hersteller muss 
Hinweise zur Wartung, Prüfung und 
Aussonderung der Ausrüstung geben. 
Soll die Ausrüstung die Zusatzfunk-

tion als integrierte Rettungsschlaufe 
für verunfallte Feuerwehrangehörige 
haben, so muss sie zusätzlich der 
DIN EN 1498 „Rettungsschlaufen“ 
entsprechen.
    Anmerkung: Gemäß der DGUV 

Regel 112-199 „Retten aus Höhen 

und Tiefen mit persönlichen Ab-

sturzschutzausrüstungen“ (bisher 

BGR/GUV-R199) dürfen Rettungs-

schlaufen der Klasse A nicht zum 

Selbstabseilen verwendet werden.

Nach der DGUV Information 
205-014 „Auswahl von persönli-
cher Schutzausrüstung auf der Basis 
einer Gefährdungsbeurteilung für 
Einsätze bei deutschen Feuerweh-
ren“ (bisher BGI/GUV-I 8675) soll 
der Anwender die Kompatibilität 
mit anderer Schutzausrüstung (z. B.
mit Atemschutzgeräten) testen bzw. 
bewerten.

Bei Trageversuchen sollen folgen-
de Aspekte beachtet werden:

An- und Ablegen der PSA, Bewer-
tung der Geschwindigkeit und Hand-
habung; Anpassung an verschiedene 
Körperformen und  -größen; subjek-
tive Beurteilung des Tragekomforts; 
Ermittlung des Gewichtes der PSA; 
Beurteilung der Kompatibilität mit 
anderen notwendigen Elementen der 
PSA hinsichtlich negativer Wechsel-
wirkung; durch die Kombination 
verschiedener PSA (z. B. Helm, 
Atemanschluss, Feuerschutzhaube 
usw.) darf die Schutzwirkung der 
Einzelteile bzw. der Gesamtschutz 
nicht beeinträchtigt werden oder 
keine neue Gefährdung für den 
Träger entstehen; Beurteilung der 
kombinierten Anwendung von PSA 
mit nicht schützender persönlicher 

Ausrüstung (z. B. Beleuchtungsge-
rät, Feuerwehrbeil usw.); Bewertung 
der Schutzwirkung in verschiedenen 
Arbeitspositionen (bücken, Leiter 

Der Feuerwehr-

Haltegurt nach 

FwDV 1 und 

DIN 14927 im 

Einsatz.
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Feuerwehr-Dienstvorschrift 8 
„Tauchen“ überarbeitet

Die Vorhaltung von Tauchgrup-
pen der Feuerwehr ist eine frei-

willige Aufgabe der Gemeinden. Im 
Gegensatz zur Wasserrettung sind 
die Tauchgruppen der Feuerwehr 
nicht im Rettungsdienstgesetz ver-
ankert. Da der Rettungsdienst in 
vielen anderen Bundesländern auch 
von der Feuerwehr durchgeführt 
wird, macht eine eigene Feuerwehr-
Dienstvorschrift für das Tauchwesen 
dennoch Sinn.

Die Projektgruppe Feuerwehr-
dienstvorschriften PGFwDV, un-
ter der Leitung von Ltd. Branddi-
rektor Dr. Roland Demke, hat die 
Feuerwehr-Dienstvorschrift FwDV 
8 redaktionell überarbeitet. Dabei 
wurden die Bezüge auf „Normen 
und Unfallverhütungsvorschriften“ 
jeweils auf den aktuellen Stand ge-
bracht. 

Unter anderem wurden folgende 
Änderungen vorgenommen:

Zur besseren Lesbarkeit wurde der 
Begriff „Notfall“ als Ausnahmetat-
bestand für eine Abweichung von 
der Dienstvorschrift gestrichen und 
in Angleichung an andere Vorschrif-
ten durch den Begriff „Menschenret-
tung“ ersetzt. 

„Tauchcomputer im Feuerwehr-
einsatz“ war ein in den letzten Jahren 
oft diskutiertes Thema. Nach der 
FwDV 8 wird der Taucheinsatz wei-
terhin mit Tauchtabelle geplant und 
durchgeführt. Da die Verwendung 
eines Computers dennoch viele Vor-
teile bietet, wurde der Tauchcompu-
ter unter dem Punkt „Weitergehende 
Ausrüstung“ aufgeführt. 

Im Abschnitt „Ausrüstung“ wurde 
die zur Beschaffung geeigneter „Per-
sönlicher Schutzausrüstung (PSA)“ 
durchzuführende Gefährdungsbeur-
teilung eingebracht. 

Die Ausbildung zum „Lehrtau-
cher“ ist neu aufgenommen. Der 
Umfang der Ausbildung richtet 
sich dabei nach den bereits in der 
FwDV 2 beschriebenen Lehrgängen 
für Kreisausbilder. Die zur Quali-
fi zierung zum Lehrtaucher bisher 
zwingend erforderliche Zahl von 
150 absolvierten Tauchgängen re-
duziert sich auf 125 Übungs- oder 

Ausbildungstauchgänge. Die Aus-
bildung wird jedoch um ein emp-
fohlenes Praktikum in einem Ausbil-
dungslehrgang und um die Prüfung 
verlängert. 

Bei der „Instandhaltung“ der 
Tauchausrüstung wurden die Verfah-
rensschritte um hygienische Aspekte 
erweitert. 

Die Anlage 3 „Tauchtabellen“ 
wurde auf eine maximale Auf-
stiegsgeschwindigkeit von 10 m/
min berichtigt und entsprechend neu 
verfasst. 

Die Planung von „Wiederholungs-
tauchgängen“ wurde auf ein Berech-
nungsverfahren reduziert und damit 
vereinfacht.

Ein aus der Dienstvorschrift 
„Tauchen“ des THW stammendes 
„Tauchprotokoll“  wurde als Beispiel 
in der neuen Anlage 6 angefügt. 

Zum Thema „Strömungs- und 
Fließwasserrettung“ wird auf die 
bestehenden Konzepte der Hilfs-
organisationen verwiesen. 

Die Feuerwehr-Dienstvorschrift 
FwDV 8 wurde am  20. März 2014 
in Berlin vom  AFKzV genehmigt 
und den Ländern zur Einführung 
empfohlen. Bis zum Druck der 
Feuerwehr-Dienstvorschrift kann 
sie als pdf-Datei von der Home-
page der Staatlichen Feuerwehr-
schule Würzburg (www.sfs-w.
bayern.de) aus dem Verzeichnis 
„Feuerwehr-Dienstvorschriften“ 
heruntergeladen werden.              o

Aufnahme: 

SFS Würzburg.

steigen, tragen usw.); abschließende 
Betrachtung, ob alle denkbaren Tä-
tigkeiten des Einsatzalltags mit der 
ausgewählten PSA – auch in Kombi-
nation – möglich sind (insbesondere 
bei Multifunktionalitätsanspruch).

Bei Praxistests verschiedener 
derzeit auf dem Markt erhältlicher 
Ausrüstungen traten teilweise fol-
gende Probleme im Vergleich zum 
Feuerwehr-Haltegurt auf:

Beim Halten und Rückhalten 
kann sich der Haltende nicht je-
derzeit aus der Sicherheitskette lö-
sen (vgl. FwDV 1 – 17.1.1); bei 
Anwendung kann es vorkommen, 
dass die Feuerwehrleine auf einem 
textilen Verbindungsmittel reibt. 
Hierdurch kann es zur Schädigung 
bzw. zum Versagen der Ausrüs-
tung kommen; die Anordnung der 
Verbindungselemente (Karabiner) 
ist so, dass sie sich beim Tragen 
eines Atemanschlusses nicht im 
Sichtfeld des Trägers befi nden. Da-
durch kann eine Fehlanwendung 
nicht ausgeschlossen werden bzw. 
ist eine sachgerechte Benutzung 
nicht möglich; keine Ausbildungs-
unterlagen vorhanden; erschwerte 
Handhabung mit Feuerwehrhand-
schuhen; ungünstige Armhaltung 
beim Halten und Rückhalten mit 
dem HMS auf Brusthöhe; einge-
schränkte Bewegungsmöglichkei-
ten im Oberkörper, z. B. bei der 
Selbstsicherung auf einer Leiter; 
mehr Möglichkeiten der Fehlbedie-
nung bis hin zum Absturz, wenn die 
Schlaufenenden nicht miteinander 
verbunden werden; das Verstauen 
der Halteschlaufen nach dem Ge-
brauch mit Handschuhen ist auf-
wändig. Wird darauf verzichtet, 
bestehen erhebliche Unfallgefahren 
(stolpern, hängenbleiben…); der 
Wartungs- /Prüfaufwand ist größer, 
da die Schlaufen/Gurte ein- und 
ausgebaut werden müssen; grund-
sätzlich besteht ein erhöhter Aus-
bildungsaufwand; Aussonderungs-
fristen werden nicht angegeben. o

Hinweis der Redaktion: Das Info-

blatt Nr. 04 des Sachgebiets „Feu-

erwehren und Hilfeleistungsorga-

nisationen“ der DGUV hat einen 

Sachstand vom Mai 2014; es kann 

kostenlos im Internet unter www.

dguv.de heruntergeladen werden.


